
twsFörderprogramm
Förderantrag zur Unterstützung beim Anschluss an das Fernwärmenetz der TWS

Erklärung der Antragstellerin / des Antragstellers

Die Richtlinien zum Förderprogramm Heizungsumwälzpumpen sind der 
Antragstellerin/ dem Antragsteller bekannt und werden als Grundlage für 
den Förderantrag anerkannt.

Bankverbindung

IBAN

Kontoinhaber

Kreditinstitut

Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG . Schussenstraße 22 . 88212 Ravensburg . Tel: 0751 804-4980 . kundenservice@tws.de . www.tws.de

Antragstellerin / Antragsteller

Vorname

Name

E-Mail

TWS-Vertragskontonummer (wenn vorhanden)

Telefon- oder Mobilnummer tagsüber (für Rückfragen)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Ort, Datum

Unterschrift Kunde Unterschrift Berater

  Beratung durch

  Rechnung über den Anschluss an das Fernwärmenetz liegt bei.

hat stattgefunden.

Richtlinien zur Unterstützung beim Anschluss an das Fernwärmenetz der TWS

1.  Was wird gefördert?
Der Anschluss eines Haushalts an ein Fernwärmenetz der TWS 
Anschlüsse an Fernwärmenetze, welche nicht von der TWS betrieben 
werden, sind von der Förderung ausgeschlossen.

2.  Wie wird gefördert?
2.1  Die Förderung erfolgt in Form eines einmaligen Zuschusses in Höhe 

von 250 Euro.
2.2  Pro Anschlussnehmer kann nur eine Förderung aus unserem  

Energie- und Umweltprogramm in Anspruch genommen werden.
2.3  Der Zuschuss erfolgt per Überweisung. Zahlung erfolgt nach Ein- 

reichung des unterschriebenen Antrags (Kunde und TWS Berater).

3.  Wer wird gefördert?
Die Förderung wird natürlichen und juristischen Personen des privaten 
Rechts gewährt, die den Anschluss an ein von der TWS betriebenes 
Fernwärmenetz beauftragen und eine Beratung zum Thema Wärme 
durch einen Mitarbeiter der TWS erhalten haben. Die Förderung kann 
nur einmalig pro Hausanschluss beantragt werden.

4.  Verfahren und sonstige Förderbestimmungen
4.1  Die Förderung ist mit dem Vordruck „Förderantrag zur Unterstützung 

beim Anschluss an das Fernwärmenetz der TWS“ bei der TWS zu 
beantragen. Liegen die Fördervoraussetzungen nach dieser Richt-
linie vor, bewilligt die TWS die Förderung nach pflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel.

4.2  Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung besteht nicht. 
Eine Haftung der TWS im Zusammenhang mit der Förderung wird 
ausgeschlossen.

4.3   Die bewilligte Förderung wird zurückgefordert, wenn sie aufgrund 
falscher Angaben erlangt worden ist. Sie wird ebenfalls zurück-
gefordert, wenn der Liefervertrag innerhalb der gemäß Ziffer 3  
vereinbarten Vertragslaufzeit gekündigt wird oder der Kunde  
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.

4.4  Die im Zusammenhang mit der Förderung anfallenden Daten 
werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
zweckbezogen verarbeitet und genutzt.

5.  Geltungsdauer
bis 31. Dezember 2024

Name des Beraters der TWS

Titel
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